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Etiketten in allen Ländern
Vog Justizrat Dr . Johannes Werthauer

debStruktur unserer heutigen Eesellschgft bringt es mit sich ,
jj deren Mitglieder unter ihren Einrichtungen leiden . Seltsam
. daß die Menschen meist nicht empfinden, wie sehr sie Skla -
z? . der herrschenden Eesellschastsmoral sind . Sie glauben an die
^ >deit der Persönlichkeit, bis sie die einengenden Fesseln beim

Versuche , ihre Freiheit zu betätigen , spüren müssen . Dies
x/d immer geschehen, wenn sie es unternehmen , eine eingegangene
^ iu Men.

üith
Die >§he , eine auf die Dauer berechnete Bereinigung von Mann

^ Weib , ist die Grundlage der Familie und damit der Gesell -
J a,t ; fo wird sie denn auch von der Gesellschaft mit religiösen und -

. «„ .̂ " lchen Attributen ausgestattet und vom Gesetz mit einer fast
, Annehmbaren Mauer geschützt . Dadurch aber wird die bof -
^

" Ssfreudig geschlossene Vereinigung leider nur allzuoft zu einem
'willigen Haftantritt auf Lebenszeit. —

»z
Die Gesetze aller zivilisierten Völker kennen bei jedem Vertrage

und Kündigung , denn die Verhältnisse können sich ändern
» " die vorhandenen Bedingungen sich derart wandeln , daß eine
Äderung auch des vertraglichen Zustandes zur Notwendigkeit
^.' d. Nur in der Ebcgeletzgebung hat der Staat aus Sorge um
ltnt Bestand die Vertragslösung so erschwert , daß eigentlich nur
Hs Geldmittel den Ausbruch aus dem Ehegefängnis ermög-

während die weniger Bemittelten die Eheketten meist nur
Leine Verzweiflungstat im Verbrechen, im Selbstmord oder
Wahnsinn zu sprengen vermögen.

L so härter erscheint diese Ungerechtigkeit, als meist junge
klu « en den Bund fürs Leben schließen , die durch Verliebtheit und
W ' v

e Triebmomente am klaren Sehen und Denken oft genug
^ '"dert sind , eben erst Erwachsene, die unter dem Einflug der
Moorigen oder zufälliger Umstände stehen , obwohl sie glauben ,

einen Entschluß gefaßt zu haben . —
tj.

3tt der Gesetzgebung der Staaten finden sich die verschiedensten ,
,^ "der vielfach widersprechenden Vorschriften, die freilich aus
(Lt * allen Gesetzgebern gemeinsamen Grundgedanken entsprossen
dj, ’ °us Furcht vor der Lockerung der Gesellschaft . Dabei haben
h>t t

"ksefcer in Verkennung des Gesetzeszwecks die Ehe nicht nur
" '"em sinnverwirrenden Weihrauch umhüllt .

^ nüchtern-rechtlicher Beleuchtung stellt sich die Ehe als nichts
dar , als ein Kontrakt zwischen zwei Personen , der theo-

etwa ebenso zu gestalten wäre , wie jener andere Vertrag
tmst dieser nüchternen Ordnung der Ehefrage , di? wie Wohnungs -
j,Dienstleistung , Werkvertrag usw . zu behandeln wäre , wird
^ Problem durch atavistische , mystische Gedankengänge verdunkelt.
Iti»!n i n den Verlöbnisoorschriften wirft der Ehekontrakt

- " «chatten voraus . Wenn aus der Verlobung auch nicht auf
. . — der Ehe geklagt werden kann, soll doch , wer ein Ebever-

tin ,
n bricht , vermögensrechtliche Schädigungen erleiden . Das ist

"
je

"
Mittelbarer , ein mittelalterlicher Zwang zum Abschlub der

"ttLn die Verlobten sich des Geschlechtsverkehrs mit anderen zu
‘en< also Treupflichten haben, ist im Gesetz nicht zum Aus-

** 0 (*nvA i s. ! . <!? • » • ! « OamWa » aa am ' Satin
kz j. - .̂ bracht . aber die Praxis aller 'Länder nimmt es an ; denn

" t Schadensersatzvflichtein wegen der deshalb bewirkten Ver

»t.* 111
^ Lende

» » /uwnirtllUOVIUU/V vllt iVSBSll VV*. vvw »*.**V.»

^ ^^^ "ihebung und grundsätzlich Anfechtbarkeit einer etwa trotze
^ ' »eschlossenen Ehe als Strafe für Untreue . Eigentümlicherweise
^ ^ .

' ' d man positiv von der Voraussetzung dek Treue , der ent-
°"den Eeschlechtsverkebrsvflichtder Verlobten , in keinem Ke-

etwas finden . Nur wenn Folgen entstehen, fetzt die Scha¬
tz,

'Pflicht wieder ein. Wie soll die Natur mit solcher Re-
^ Schritt halten ?

'"n Gesetzgebungen befassen sich eingebend mit einer Reihe
»rschristen , die den Ehekontrakt zwischen bestimmten Pet

^irs° ^ bieten , als ob die Natur derartiger „Reglements " be
üe !• Die Wissenschaft ist nicht Pate dieser Vorschriften gewesen ,
?finb ,

. .
. vielmehr auf altübernommenen , ungeprüften Ein

Während die Geschwisterhetrat in Aegypten für das
letn geboten war , entstand gleichzeitig bei anderen Völ-

B " rbot der Eeschwisterehe . Es ist in die moderne Ge-
, tzMLbergegangen .
stk, „ .. Umstand, der den Ehekontrakt vielleicht in Wahrheit bin
>lt Unfähigkeit zum Geschlechtsverkehr ,

. -siunkt, auf den der Standesbeamte nicht achten darf . Nur
»Snrm ^ "" trakt abgeschlossen ist und das Unglück seinen Lauf
, 'chtiasbat , soll die Ehe nachher aus diesem Grunde wegen
Sr *kt

"ngefochten werden können . — Weiter kann der Ebe-
'>e*e*

' wegen aller möglichen Dinge , die vor der Ebeschliehung
werden. Wer solche unliebsamen Dinge dem

5»i A>>. eil ' n vollem Vertrauen vor der Eheschließung unter
'" ' tgeteilt hat , hat dafür später keinen Zeugen. Weil

?be* N ^ wbung hier unzulässig ist, kann dann z . B . der Ehemann
Fl«nb^ "^ "blick die Ehe wegen Nichtigkeit anfechten. So ist ins -
° ,

"uch nach kanonischem Recht durch die Eheanfechtung eine
fc

1* riel. n
6en Bestand des Ehekontraktes geschlagen , aber im übri -

senden Gesetzgebungen darauf ab , den unglücklich sich aus -
lasse *

" Kontrakt der Ehe, wenn irgend möglich , bestehen

Sä *?
15£ *

. I e 6 e ist in dem einen Staate eingeführt , im anderen
bei ,e She zwischen auf - und absteigenden Verwandten ist

e ^ iüberall verboten . Mit dem Eheverbot der
äS «ttb i? c,

e i vielen die Gesetzgebungen Fangball . Während in
bi

^"betenn " und Komplizen sich heiraten sollen , wird
H oft

^ anl)ern ihre Ehe verboten oder an Dispense geknüpft,
» kicht ° ls ergiebige Quelle für Erpressungen bewähren . Das

der bei dem Ehegatten , der „schuldlos " geschieden ist, an,
wS -Ollen^ -re und der Ehebrecher sich heiraten sollen . In

"Sin „
"üen wird die bejahende Antwort von Geldzahlungen

l Di« E ^ °cht.
IjJ! die ^ cheidungsgründe sind fast überall eingeengt,
^ Ämeri » ^ verhindern . Ausnahmen davon machen ledig-

""tflelrtiV- at uub Sowjetrußland . Dem Richter ist durch -
kU«, i* r

" ' bie Scheidung möglichst zu erschweren . Es gibt
beif !cheid« n

En sich niemand der Einsicht verschließen kann, daß die
dm bnch auf ' i*- und trotzdem soll der Prozeß unter Umstän-
R(h„? Zeit >t? "use Zeit hinaus ausgesetzt werden. Was während

der 41 unglückliche Antragsteller tut , wie er es z. V . bin-

Wä
^ ^ ue halten soll , kümmert Gesetz und Recht in keiner

'Saft ^ ber andere Kontakt schließlich nur den abgeschlos-
>0* ,

°" rum Gegenstand bat , werden mit dem Ehekontrakt
S , * alg ? n^Iichen Art verbunden , die gar nichts mit dem Ehe-
Sie ^ runackit En zu tun haben. Der eine Vertragsschließende
l>! Edu *g . .M sofort seinen Namen . In vermögensrechtlicher
Söv 1* !o n \ ?!7 e

. völlige Entrechtung der Frau ein , wenn
S i kseh ^

^ ' sichtig war , vor der Eheschließung einen „Aus-
dkits

'. 'n be*. „ î ?E"trag " abzuschließen , das heißt also , einen Ver-
ö«*? chtlich „ Lts weiter steht , als daß der Eheschluß keine vermü-

rch W baden soll. Andernfalls bekommt der Ebe -
» "*L?En der ^ L .bekontakt in fast allen Ländern das Recht , das

^ LN rtS <»r rtitft » _ m

3

es i . i
' rtau zu gebrauchen oder auch — zu verbrauchen,

. , ' Nem Charakter entspricht. Wenn ein Ehegatte den
oder betrügt , kann er nicht - verfolgt werden, und

^ ' lt bej^ ^ ung des Ehekontrakte» auf seinen eigentlichenwem Volke durchgeführt. Ueberall zeigen sich alte

Entwicklungsstadien, die in unser heutiges Kulturleben hineinragen .
Während jeder Vertrag sich in eine Schadenersatzleistungumändert ,
wenn ein Teil ihn nicht einhalten will , führt der Ehekontrakt in
der Regel zu dauernder Unlöslichkeit und verurteilt die Vertrag¬
schließenden so zu jenem einsamen Turmleben in grausigem Haß ,
wie es Ibsen so oft und so eindrucksvoll beschreibt , und aus dem es
nur eine Erlösung gibt : Den Tod. (Mit besonderer Erlaubnis
des Verlages A . H . Payne , Leipzig, dem soeben erschi-neneu Werke
„Sexual -Katastrovhen" entnommen . )

wo deutsche Eheberatungsstellen
Von Dr . Hermann Vudzislawski

Die hundert öffentlichen Eheberatungsstellen im Deutschen
Reich haben sich soeben zu der „Vereinigung öffent¬
licher Eheberatungs st eilen " zusammengeschlossen .
Aus diesem Anlaß schilderte Dr. Kor ach, Vorstandsmitglied
dieser Vereinigung und Stadtarzt der Stadt Berlin , unserm
Mitarbeiter die Arbeitsweise der Beratungsstellen , die sich
in der Bevölkerung ständig wachsender Beliebtheit erfreuen.

Die Famile ist das Fundament des Staates . Wenn nun aber,
wie das in Berlin der Fall ist, im Laufe von fünf Jahren jede
fünfte Ehe wieder getrennt wird , so müssen krankhafte Zustände im
Familienleben großer Volksschichten herrschen , und es ist die Pflicht
der Behörden, den Untergründen dieser Zersetzungserscheinungen
nachzugeben und so weit wie möglich Abhilfe zu schaffen . Schon
im Jahre 1911 wurde in Dresden eine Ebeberatungsstelle ge¬
schaffen, die die erste ihrer Art in Europa gewesen ist . Sie bestand
nur bis zum Jahre 1915, aber beute besitzt Dresden wieder eine
Eheberatungsstelle , die ebenso bedeutungsvoll wie die entsprechen¬
den Einrichtungen in Wien und Berlin ist. Die Wiener Beratungs¬
stelle besteht seit fünf Jahren , während die größte entsprechende
Berliner Einrichtung , die städtische Eheberatungsstelle „Prenzlauer
Berg" im Notden der Reichshauptstadt , am 1 . Juni auf ein Jahr
nützlichster Wirksamkeit zurückblicken konnte . Insgesamt gibt es
in Berlin schon sieben , im Deutschen Reich aber über hundert
öffentliche Eheberatungsstellen , die in Norddeutschland durch einen
preußischen Ministerialerlab vom Februar 1926 angeregt worden
sind ; Süddeutschland geht jetzt ebenfalls daran , dem preußi¬
schen Beispiel zu folgen.

Der Aufschwung , den die Eheberatungsstellen in der kurzen
Zeit ihres Bestehens genommen haben , beweist, daß ein grobes Be¬
dürfnis für ihre aufklärende Tätigkeit besteht . Ganz allgemein
wird von den Beratungsstellen nicht nur Heiratslustigen Auskunft
erteilt , sondern auch Jugendliche vom Pubertätsaltcr ab, Verhei¬
ratete , die sich in ehelichen Schwierigkeiten befinden und sogar äl¬
tere Männer und Frauen , pflegen die neuartige öffentliche Ein¬
richtung in Anspruch zu nehmen. So erschien z . B . eines Tages
bei der Berliner Eheberatungsstelle ein Bräutigam von z w e i -
undachzig Jahren , der dem Gespött der Umwelt zum Trotz
heiraten , sich jedoch vorher beraten lassen wollte , um den Lebens¬
abend in allen gesetzlichen Formen mit einer ebenfalls im Greisen-
alter stehenden Gefährtin zu verbringen . Im Vordergrund steht
natürlich die gesundheitliche Beratung Ehelustiger , die
übrigens auf den meisten Berliner Standesämtern eine Aufforder¬
ung zum Besuch der Ebeberatungsstelle erhalten , wenn sie das Auf¬
gebot bestellen . Vorläufig macht nur ein Bruchteil der Ehekandi¬
daten von dieser kostenlosen Möglichkeit Gebrauch — auf der Be¬
ratungsstelle „Prenzlauer Berg" haben in einem Jahr etwa acht¬
hundert Konsultationen stattgefunden --- doch sind die Institutionen
selbst auf einen Massenansturm noch nicht eingerichtet, und es muß
späteren Zeiten überlassen bleiben , von Brautleuten ganz allgemein
auf dem Standesamt die Vorlegung eines behördlichen Hei -
ratszeugnisfes oder einer gleichwertigen Bescheinigung zu
verlangen . Doch schon jetzt kommt es oft vor . daß zukünftige Schwie¬
gereltern , besonders wenn sie in einem anderen Ort wohnen, ein
ärztliches Zeugnis über die Ehetauglichkeit ihres Schwiegersohnes
oder ihrer Schwiegertochter verlangen . Das ist eine sehr verstän¬
dige Forderung , wenn man bedenkt , daß doch auch die meisten Be¬
hörden und viele Privatunternebmen ihre Angestellten vor der
Einstellung ärztlich untersuchen lassen ; schließlich ist für ein belie¬
biges Dienstverhältnis die Gesundheit eines Menschen weniger
wichtig , als für die Ehe.

Wie siebt nun ein solches Heiratszeugnis aus ? Die schriftliche
Schlußentscheidung des Arztes lautet entweder : „Die Angaben des
Ebebewerbers die sich auf sein bisheriges gesundheitliches Ergehen
und seine familiären Verhältnisse beziehen, und die jetzige Unter¬
suchung haben nichts ergeben, was vom ärztlichen Standpunkt aus
zu Einwendungen gegen eine Eheschließung Veranlassung geben
könnte "

, oder der Arzt faßt seinen negativen Befund in dem kurzen
zusammen: „Es bestehen schwerwiegende Ärztliche Bedenken," oder
die Beratungsstelle empfiehlt dringend , die Heiratsabsichten vor¬
läufig aufzuschieben . Ein negatives Urteil wird nur dann abgege¬
ben , wenn von einer Ehe unter allen Umständen abgeraten werden
muß. Der Arzt und das gesamte Hilfspersonal sind amtlich zu
strengster Verschwiegenheit verpflichtet ; nur wenn der
Untersuchte ausdrücklich damit einverstanden ist, können sich die
Verwandten auf der Beratungsstelle nach seinem Gesundheits¬
zustand erkundigen.

Unttt welchen Umständen muß nun die Beratungsstelle von
einer Ehe ahxaten ? In erster Linie dürfen Geschlechts¬
kranke wicht beiraten , bevor ihre Krankheit ausgebeilt ist . Bei
der Bekämpfung der Erbsyphilis , die nur noch für den Embryo,
nicht aber für den Erwachsenen eine ansteckende Krankheit ist, hat
übrigens die Stadt M i e n eine nachaymenswerte Methode ein-
geführt ; sie bat es nämlich erreicht, daß sich fast ausnahmslos alle
Wiener Frauen vor Ablauf des vierten Monats einer Schwanger¬
schaft einer Blutuntersuchung unterziehen . Jedes Kind einer
Mutter , die diese nicht ganz angenehme Prozedur über sich er¬
gehen läßt , erhält nämlich von der Stadt ein Geschenk von 25 Schil¬
ling . Das ist ein gutes Geschäft für die Mutter und für die Stadt ;
falls nämlich bei der Blutuntersuchung Lues festgeftellt wird , kann
man das Kind bei rechtzeitiger Behandlung von einer Jnfektibn
durch die Mutter schützen und damit auch die Oeffentlichkeit, der
diese Kinder sonst später zur Last fallen würden , viel Geld sparen.
Auch schwere Tuberkulose, schwere Epilepsie und schwere vsychopa-
tische Störungen sind ehehindernd.

Doch kann man kein Schema aufstellen, das eine Anweisung
gibt , unter welchen Umständen vor einer Ehe unter allen Um -
tänden gewarnt werden muß. Wenn z. B . kranke Eltern schon ein
oder gar mehrere uneheliche Kinder haben, so wäre es oft grausam
und sinnlos , die Eheschließung zu verhindern . Wie die Statistik
beweist, sind aber solche Fälle weit häufiger , als der Laie annimmt .
Man kann nur dazu raten , sich vor weiterem Kindersegen zu hüten .
Eine grobe Ueberraschunĝ wäre es übrigens für uns selbst," sagt
)r . Korach , „daß die meisten Ratsuchenden nicht etwa Auskunft

über Verhütungsmöglichkeiten erhalten wollten , sondern im Gegen¬
teil sich dringend darnach erkundigten , wie bei ausbleibendem
Kinderglück diesem Mangel abseholfen werden könnte .

" In allen
Bevölkerungskreisen besteht eine grobe Sehnsucht nach Kindern ,
und es sind vorwiegend soziale Momente , Wohnungs -
y o t und wirtschaftliche Schwierigkeiten , die zur Ein¬
schränkung der Kinderzahl führen . Besonders die Inflationszeit
hat gelehrt , wie wertvoll es ist , Kinder großzuziehen. Es bat sich
gezeigt , daß widrige Zeitumständc alle für das Alter gemachten
Sparrücklagen vernichten können, und diejenigen alten Leute sieben
heute wirtschaftlich am besten da , deren Kinder für den Unterhalt

der Eltern sorgen können . Es gibt wobl auch keine Mutter , die
das Glück missen möchte , das im Besitz gesunder Kinder liegt .

Die Beratungsstelle erteilt nur R a t s ch lä g e . Falls eine
ärztliche Behandlung notwendig ist, werden die Ratsuchenden an
Spezialärzte verwiesen. Die Beratungsstelle gibt nicht nur Hei¬
ratslustigen Auskunft ; es ist unmöglich, festzustellen , welcher Rat¬
suchende die ernsthafte Absicht bat , eine Ehe einzugehen. Dazu
kommt , daß in der geschlechtlichen Aufklärung Jugendlicher nicht
nur bei uns in Deutschland viel versäumt wird : Dr . Scheumann
teilt z. B . mit , daß in Amerika nur 4 Prozent der Jugendlichen
durch Eltern oder andere maßgebende Erwachsene sexuell aufgeklärt
worden sind , während 44 Prozent von irgend einer unberufenen
Seite der Geschlechtsverkehr zur Erhaltung der Gesundheit empfoh¬
len wurde . Eine verantwortungsbewußte Beratungsstelle kann
sich diesen jungen Menschen nicht entziehen.

Am schwierigsten ist vorläufig noch die sogenannte „ eugeni -
sche Eheberarung "

, da die Vererbungsgesetze zu wenig er¬
forscht sind , um eine Grundlage für individuelle Beratung abzu¬
geben. Wenn beide Eltern etwa taubstumm sind , kann man mit
allergrößter Wahrscheinlichkeit behaupten , daß die Kinder mit den
gleichen Leiden behaftet sein werden. Aber doch nur mit hoher
Wahrscheinlichkeit, nicht mit absoluter Gewißheit . Vorläufig wer¬
den sich die öffentlichen Ebeberatungsstellen darauf beschränken
müssen , wissenschaftliches Material für die Erforschung der Ver-
erbungsgesetze zu sammeln.

Ehescheiöungsresorm
Auf Grund der gegenwärtig dem Rechtsausschuß des Reichs¬

tages vorliegenden , von Professor Kahl formulierten Vorschläge
zur Abänderung der Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
über Ehescheidung soll vor allem dem unerträglichen Zustand ein
Ende bereitete werden, daß seelische Faktoren für oie Schei¬
dung nicht in Betracht kommen , vielmehr nur das äußerliche Mo¬
ment eines Verschuldens des einen oder auch beider Ehegatten .
Der Vorschlag sieht die Möglichkeit der Scheidung auch für den
Fall vor , daß eine Ehe stark zerrüttet ist und „eine dem Wesen der
Ehe entsprechende -Fortsetzung der Lebensgemeinschaft nicht er¬
wartet werden kann.

" Heute muß eine solche Zerrüttung der Ehe
durch die Schuld des einen Gatten herbcigeführt sein . Weiter
fügt Kahl die Bestimmung hinzu, daß die Ehegatten mindestens
ein Jahr lang vor der Erhebung der Klage auf Scheidung getrennt
gelebt haben müssen . Das schließt sich den Vorschriften über „bös¬
liche Verlassung" an , die auch erst ein Jahr nach der böslichen Ver-
lassung , der böslichen Fernhaltung von der häuslichen Gemeinschaft
als Scheidungsgrund gilt . Es ist sicherlich berechtigt, wenn man .
die wirklich entscheidende und das eheliche Verhältnis von Grund
aus zerstörende Zerrüttung erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit
annehmenzu sollen glaubt . Sonst könnte leicht bei einer augenblick¬
lichen Verstimmung , die in jeder Ehe einmal eintritt , von einem
Ehegatten eine Scheidung herbcigeführt werden, die später bereut
wird . Viele Verstimmungen gleichen sich wieder aus . Andererseits
wird aber auch jedermann , der das Lehen kennt und die Wirkungen
der Bestimmung über den notwendigen Ablauf eines Jahres nach
böswilliger Verlassung bis zur Scheidung beobachtet hat , wissen ,
daß dieses Warten oft recht üble Folgen zeitigt . Sehr oft sind
andere Beziehungen vorhanden , die so lange nicht durch eine neue
Eheschließung legalisiert werden können , oder der Mann , der nicht
enthaltsam bleibt , kommt an allerlei Verkehr, der nicht wünschens¬
wert ist. Sicherlich wird durch dieses Wartejahr außerehelicher
Geschlechtsverkehr gefördert. Man sollte deshalb dieser Vorschrift
über das Wartejahr besser eine gewisse Dehnbarkeit geben, so daß
eine Befreiung von der Bestimmung möglich ist. Das wäre meist
dann wünschenswert, wenn der eine Gatte sicher eine andere Ehe¬
schließung beabsichtigt .

Etwas sehr wichtiges neues bringt weiter die in dem Kahlschen
Entwurf enhaltene Bestimmung, die vor der Aussvrechung der
Scheidung auf dieser Grundlage der Zerüttung den Abschlub eines
Vertrages fordert , durch den gewisse Dinge geregelt werden, die
erfahrungsgemäß bei Scheidungen Schwierigkeiten machen . In
erster Linie steht hier die U n t e r h a l t s v f l i ch t , die bei
Scheidungen im allgemeinen der für schuldig erklärte Mann gegen¬
über der Frau zu übernehmen hat , während die für schuldig er¬
klärte Frau nur dann den Mann zu unterhalten bat , wenn dieser
außerstande ist, sich selbst zu erhalten . Weiter bat diese Unterhalts¬
pflicht zunächst der Mann , danach die Frau den Kindern
gegenüber nach der Ueblichkcit , wenn auch das Gesetz allgemein
feststellt , daß das minderjährige Kind von den Eltern den Unter¬
halt verlangen kann, soweit es sich nicht durch den Ertrag seiner
Arbeit oder durch Einkünfte aus seinem Vermögen selbst erhalten
kann. Diese llnterhaltsfrage und weiter die Erziehung der
minderjährigen Kinder sollen also vor der Scheidung vertraglich
geregelt werden. Sicherlich wird eine solche vertragliche Regelung,
die der Scheidung vorangehen m u ß , geeignet lein , spätere Unzu¬
träglichkeiten zu beseitigen oder doch zu verringern .

Nun beißt es in dem Entwurf , dieser Vertrag solle „endgültig "
die Unterhaltspflichten regeln . Das würde also bedeuten, daß
später nichts an den einmal festgesetzten Bestimmungen geändert
werden kann. Da erhebt sich doch die Frage , wie die Sache für die
Kinder steht , wenn der Elternteil , der nach dem Beiträge die
Unterhaltspflicht übernommen hat , plötzlich nicht mehr in der Lage
ist, den Unterhalt zu gewähren , wenn also z. B . die Mutter , die
Vermögen hatte , verarmt oder der Vater arbeitslos wird oder er¬
krankt . In einem solchen Falle wären die Kinder nach dem Kabl-
schen Vorschläge eines Rechtes beraubt , das ihnen das Gesetz sonst
zusvricht . Nach dem 8 1614 des Bürgerlichen Gesetzbuches „kann
für die Zukunft auf den Unterhalt nicht verzichtet werden"

. Bei
einem „endgültigen " Vertrage jedoch, der die Unterhaltspflicht auch
für die Zukunft regelt , müßte ein llnterhaltungsverzicht gültig
sein . Es wäre daher im Interesse der Kinder , das doch immer
vorzugehen hat , wohl wünschenswert, für den Vertrag zu unter¬
scheiden zwischen der endgültigen Regelung der Unterhaltspflicht
der geschiedenen Ehegatten gegeneinander und der Regelung der
Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber den Kindern . Die Kinder
müßten im Bedarfsfälle ihren Unterhaltsanspruch behalten . Es
wäre ja vielleicht möglich , auch jetzt den vorgeschlagenen Text für
das Gesetz auszulegen , daß der Unterhaltsanspruch der Kinder durch
den „endgültigen " Vertrag nicht beseitigt wird , doch wäre eine
klare, eindeutige Formulierung in diesem Sinne erwünscht . Auf
der anderen Seite ließe sich auch überhaupt denken , daß man kin¬
derlosen Ehegatten die Scheidung aufgrund der Zerrüttung noch
weiter erleichterte . Hcnni Lehmann .

' Reform des Eherechts in China . Bis vor kurzem gab es in
China überhaupt keine gesetzliche Ehescheidung . Der Ehemann
hatte das Recht , feine Frau einfach zu verstoßen . Als Grund hier¬
für genügte bereits , wenn die Frau dem Gatten keinen männlichen
Nachkommen schenkte oder sich nicht mit den Schwiegereltern ver¬
trug . Jetzt wird versucht , die Rechte der chinesischen Frau in der
Scheidungsfrage dem europäischen Recht anzuvassen. Man hat auch
bereits eine eigene Rechtsschule für Frauen in Shanghai gegrün¬
det . Für den Fortschritt der Frauenemanzipation in China zeugt
es ferner , daß es in diesem Lande zahlreiche weibliche Schriftsteller
gibt , und daß ein chinesisches Handelshaus ganz von Frauen ge¬
leitet wird .

Zur Bekämpfung des Mädchenhandels bat jetzt in den argen¬
tinischen Häfen eine selir strenge lleberwachung der einfabrenden
Schiffe eingesetzt . Es sind schon zahlreiche Verhaftungen vorgenom¬
men worden.
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